
erleichtert. Die sozialistische Revolution habe eine Rechts-Diskontinuität herbei
geführt; wenn sie das bourgeoise Recht beseitigt und durch eine neue, sozialisti
sche Rechtsordnung ersetzt habe, so sei dies nicht widerrechtlich, sondern im Ein
klang mit dem revolutionären Rechtsbewußtsein und dem revolutionären, wenn 
auch ungeschriebenen Recht geschehen. Die ständige Änderung der Gesetze, wie sie 
bis 1960 erfolgte, wird von den Autoren mit dem raschen Wachstum der Gesell
schaft und der Notwendigkeit erklärt, die Rechtsordnung von bourgeoisen Über
resten zu reinigen. Das Recht habe in der Zeit der Festigung der Diktatur des 
Proletariats eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt. In diesem Zeitraum 
wurden u. a. zwei Bürgerliche Gesetzbücher erlassen, das Strafgesetzbuch wurde 
dreimal grundlegend geändert. Inzwischen sei eine Stabilisierung der Rechtsord
nung als Folge der Stabilisierung der Gesellschaftsordnung eingetreten, die seither 
erlassenen Gesetze müssen wieder für eine längere historische Periode Geltung be
anspruchen. Die Gesetzes-Hypertrophie der vorausgehenden Jahre zwang zu einer 
Depuration des Normenbestandes, bei der Tausende von Vorschriften außer Kraft 
gesetzt wurden. Heute bestehe die Aufgabe des Gesetzgebers darin, jene Aufgaben 
zu lösen, die ihm als Postuláte von den Parteikongressen der Kommunistischen 
Partei gestellt werden. Der chaotischen Entwicklung der vorausgegangenen ka
pitalistischen Gesellschaftsformation setzte die sozialistische Gesellschaft einen har
monischen, planmäßigen Ablauf entgegen. Die Gesetzgebung bedürfe daher einer 
sorgfältigen Planung und der Anwendung wissenschaftlicher Methoden, damit 
eine größere Effizienz erzielt und der erforderliche Einklang zwischen den aktuel
len Anforderungen des Aufbaus des Sozialismus und seiner rechtlichen Regelung 
herbeigeführt werde. 

Graz H e l m u t S l a p n i c k a 

Georg G rüll, Bauernhaus und Meierhof. Zur Geschichte der Landwirtschaft 
in Oberösterreich. 

Linz 1975, 359 S. (Forschungen zur Geschichte Oberösterreichs 13. Hrsg. vom Oberöster
reichischen Landesarchiv). 

Wir verdanken bekanntlich dem Verfasser eine ganze Reihe von Publikationen 
über Struktur und Entwicklungsstufen des ländlichen Oberösterreich. Der vorlie
gende Band stellt den landwirtschaftlichen Betrieb ohne sonderliche Funktion dem 
„Meierhof" (wir sind gewohnt zu schreiben „Maierhof") als Träger von Funktio
nen gegenüber. Einleitend werden die Quellen vorgeführt und eine knappe Ent
wicklungsgeschichte der Landwirtschaft geboten; als besonderes Anliegen werden 
aus der allgemeinen Entwicklungsgeschichte die Hemmnisse für die Aufwärtsent
wicklung in der Landwirtschaft gesondert vorgestellt. „Hemmnisse" sind dabei 
Schwierigkeiten rechtlicher und agrarverfassungsmäßiger Natur, nicht etwa man
gelnde Übertragung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse auf die landwirtschaft
liche Praxis. Dann folgt das eigentliche Thema „Bauernhof-Meierhof". Der Gegen
überstellung statistischer und struktureller Art folgt eine besondere historische Be-
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trachtung der Funktionen. Ein besonderes Kapitel aus dem 18. Jahrhundert ver
folgt den Ausbau der Landwirtschaft und der bäuerlichen Gehöfte: nunmehr wird 
doch eine Aufwärtsentwicklung festgestellt; dem Hausbau in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wird ein eigener Abschnitt gewidmet. Detaillierte struktu
relle räumlich begrenzte Aufschlüsse (Bauernkriegsschäden 1525, Abrechnung von 
zwei ödgütern 1649, Güterbeschreibungen aus der Herrschaft Steyer 1679, Kost
ordnung der Meierleute von Schwertberg ca. 1750) schließen den Band. 

Auch wem die Fülle des Materials nicht ganz unbekannt ist, fällt es doch nicht 
leicht, die von Grüll in Angriff genommenen Themen voll zu erfassen. Das liegt 
fraglos einmal an der überaus starken Differenziertheit der vorgeführten Träger 
landwirtschaftlicher Gestaltung. Man ist dankbar, auf S. 111 eine Übersicht über 
die soziale Stellung der Grundherren im 17. Jahrhundert zu finden (in Bayern 
erinnert man sich an die Statistik von Hazzi vom Ende des 18. Jahrhunderts): 

Prälatenstand 10 337 Feuerstätten 
Herrenstand 12 861 Feuerstätten 
Ritterstand 7 093 Feuerstätten 
Priesterschaft 535 Feuerstätten 
7 landesfürstl. Städte 2 609 Feuerstätten 
Vizedomische Gülten 10 754 Feuerstätten 

44 189 Feuerstätten 

Bei der Betrachtung der einzelnen sozialen Gruppen fällt naturgemäß das (an 
Bayern gemessen) außerordentliche Überwiegen des Adels auf, der den Landes
fürsten weit überrundet. Als Gegenstück (wieder mit Bayern verglichen) der sehr 
geringe Bestand unter „Priesterschaft", worunter man wohl Pfründe- wie Fabrik
güter zusammenfassen muß. Wenn man sich die Möglichkeit für die „Unterschich
ten" vergegenwärtigt, hier als Kirchenpfleger tätig zu werden (Zechpröpste), Be
triebe zu überwachen und zu vergeben, in der Zeit der zunehmenden Geldwirt
schaft Geld zu verwalten und zu verwerten, so hat man schon ein strukturelles 
Element der Konfrontation von „Herrschaft" und „Untertanen" vor sich. Nicht 
zu übersehen ist übrigens auch hier, daß seit dem 16. Jahrhundert „Untertanen" 
in den Prälatenstand aufsteigen und die soziale Nähe fördern — Grüll zeigt das 
etwa beim Stift St. Florian S. 278 auf: ein kleiner Abschnitt über den „Florianer 
Bauernadel" bringt beachtenswerte Zahlen über den Reichtum einzelner Betriebe 
— wobei allerdings zu bedenken ist, daß St. Florian seinen Grundbesitz in wesent
lich von der Natur begünstigten Ackerbaugebieten hat. 

Soweit man es aus dem sehr detaillierten Material der einzelnen sozialen Grup
pen entnehmen kann, ist auch das Zehentwesen stark in die Hand der herrschen
den Gruppen gelangt — der Vergleich mit den bayerischen Verhältnissen ist hier 
etwas schwierig zu ziehen. 

Der Titel „Bauernhof — Meierhof" könnte in der Erscheinungsform leicht zu 
Irrtümern führen: nicht jeder Vierkanthof ist strukturell und funktional ein Meier
hof, schon gar nicht — wie vor kurzem ein sächsischer Kollege vermutete — ein 
„Gut". Nicht jeder „echte" Meierhof muß ein steinerner Vierkanthof sein: der 
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dem Stift St. Florian gehörige Sandberger in Fraham bei Eferding ist ein Meierhof, 
aber — jedenfalls noch vor etlichen Jahren — ein prächtiger Holz-Blockbau. 

Die differenzierte Natur der herrschaftlichen Kräfte in Oberösterreich führt 
zwangsläufig zu einer außerordentlichen Differenziertheit des Quellenmaterials, 
man möchte fast sagen, das Buch ist keine Lektüre für Anfänger! Um so dank
barer ist man für den abschließenden Teil über den Ausbau der Landwirtschaft 
von der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts an. Hier tritt an die Stelle der vielfach zu
fälligen Quellen hauptsächlich das aus der Steuergesetzgebung stammende Mate
rial, aber auch aus der eingreifenden Gesetzgebung des absoluten Staates. Die Un
mittelbarkeit der Untertanenschaft zum Landesfürsten — in Bayern z. T. schon in 
einzelnen Aktionen im 16. Jahrhundert in Erscheinung tretend — schafft im herr
schaftlichen Bereich einen Rechtsweg, im wirtschaftlichen eine das gesamte Land 
erfassende Vermittlung der Ergebnisse der angewandten Naturwissenschaft auf 
den Betrieb, gleich, ob „Bauernhof" oder „Meierhof". 

Wer heute voll Erinnerungen über die Scholle wandert, die einst seine Vorfah
ren bebauten, tut gut, Georg Grülls leider letztes Buch im Rucksack mit sich zu 
führen! 

München A d o l f S a n d b e r g e r 

Die Funktion der schriftlichen Quelle in der Sachkulturforschung (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte, Bd. 304, 4. Abb.). 

Wien 1976, 272 S., 9 Tabellen sowie 5 Abb. auf Tafeln, brosch. DM 40,— (Veröffent
lichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs 1). 

Mit diesem Sammelwerk wird eine neue Reihe eröffnet, die dem Kulturhistori
ker faktisch und methodisch Interessantes zu bieten verspricht. In den drei Beiträ
gen des vorliegenden ersten Bandes werden drei unterschiedliche Quellengattungen 
auf ihren realienkundlichen Aussagewert hin untersucht. E r n s t E n g l i s c h un
terzieht (S. 7—54) „Ottokars Steirische Reimchronik" einer Interpretation im 
Hinblick auf ihre Nachrichten über Kriegswesen und Kampfesweisen — Themen, 
zu denen sich der dem alten Ritterideal noch verpflichtete Ottokar gern und aus
führlich äußert. Damit ist freilich schon die Gefahr einer Wirklichkeitsverfälschung 
durch Übernahme überholter, für die beschriebene Gegenwart nicht mehr gültiger 
Sachverhalte oder Handlungsweisen angesprochen. Literarische — gelehrte oder 
dichterisch-erzählerische — Abhängigkeiten sowie Stilisierung der Wirklichkeit im 
Dienste tendenziösen Wirkungswillens sind selbst auf dem scheinbar so sachlich-
ideologiefreien Gebiet der Realien durchaus als Fehlerquellen einzukalkulieren, 
wie auch Englisch betont. Dennoch bietet das von ihm erarbeitete Glossar zuver
lässiges Material zur Kriegs-, aber auch zur allgemeinen Kultur- und Sozialge
schichte (Kriegsvolk!). — Auf quellenkritisch sichererem Boden, als der Dichter-
Historiker Ottokar ihn bieten kann, steht der zweite Beitrag, in dem H e l m u t 
H u n d s b i c h l e r die „Realien zum Thema ,Reisen' in den Reisetagebüchern 
des Paolo Santonino [1485—1487]" beschreibt (S. 55—143). Erstaunlich, was alles 
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